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1 Anwendungsbereich

Dieses Kapitel findet Anwendung auf das Betreiben von Hebebühnen.

Hinsichtlich der Prüfung von Hebebühnen siehe Abschnitt 2.9.

2 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei
der Arbeit

2.1 Beschäftigungsbeschränkung

Mit der selbstständigen Bedienung von Hebebühnen dürfen nur Personen beschäftigt
werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, in der Bedienung der Hebebühne
unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu gegenüber dem Unternehmer nachge-
wiesen haben. Sie müssen vom Unternehmer ausdrücklich mit dem Bedienen der
Hebebühne beauftragt sein. Der Auftrag zum Bedienen von Hubarbeitsbühnen muss
schriftlich erteilt werden.

2.2 Inbetriebnahme

2.2.1 Die ordnungsgemäße Auflage von Abstützungen auf geeignetem Untergrund ist vor
Inbetriebnahme der Hebebühne zu prüfen.

2.2.2 Kraftbetriebene Abstützungen sind beim Aus- und Einfahren zu beobachten.

2.3 Handhabung und Verhalten während des Betriebes

2.3.1 Hebebühnen dürfen nicht über die zulässige Belastung belastet werden.

2.3.2 Hebebühnen dürfen nur über die dafür bestimmten Zugänge bestiegen oder verlas-
sen werden.

2.3.3 Hebebühnen dürfen nur von den bestimmungsgemäß vorgesehenen Steuerstellen
aus gesteuert werden.

2.3.4 Die Bedienungspersonen haben bei allen Bewegungen der Hebebühne darauf zu
achten, dass sie sich und andere Personen nicht gefährden.

2.3.5 Der unnötige Aufenthalt auf oder im Bewegungsbereich von Hebebühnen ist verbo-
ten. Verboten sind ferner:
1. der Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel und der Last,
2. das Betreten des Lastaufnahmemittels,
3. das Mitfahren auf dem Lastaufnahmemittel,
4. die Verwendung der Hebebühne als Hubarbeitsbühne,
sofern die Hebebühne nicht hierfür eingerichtet ist.

2.3.6 Fahrbare Hebebühnen dürfen nur verfahren werden, wenn sich das Lastaufnahme-
mittel in Fahrstellung befindet. Hiervon darf abgesehen werden, wenn die hierbei
erforderliche Standsicherheit gegeben und im Prüfbuch nach Abschnitt 2.9.4 be-
scheinigt ist.

2.3.7 Lastaufnahmemittel dürfen nicht absichtlich in Schwingungen versetzt werden. Ge-
genstände dürfen weder auf das Lastaufnahmemittel geworfen noch von ihm abge-
worfen werden.
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2.4 Verfahren mit personenbesetztem Lastaufnahmemittel

2.4.1 Das Verfahren mit personenbesetztem Lastaufnahmemittel ist nur als Versetzfahrt und
nur unter folgenden Bedingungen zulässig:
1. Das Verfahren mit personenbesetztem Lastaufnahmemittel muss im Hinblick auf

die Standsicherheit im Prüfbuch bescheinigt sein.
2. Folgende Fahrgeschwindigkeit dürfen nicht überschritten werden:
a) bei auf Schienen verfahrbaren Hubarbeitsbühnen nach DIN EN 280 „Fahrbare

Hubarbeitsbühnen; Berechnung; Standsicherheit; Bau; Sicherheitsanforderungen
und Prüfung“ 3,0 m/s,

b) bei anderen Hebebühnen 1,6 m/s.
3. Im Fahrbereich der Hebebühne dürfen sich keine Hindernisse befinden.
4. Fahrbewegungen dürfen nur im gegenseitigen Einverständnis zwischen den Per-

sonen auf dem Lastaufnahmemittel und dem Fahrer am Fahrerplatz durchgeführt
werden.

5. Der Fahrweg muss so beschaffen sein, dass die Standsicherheit nicht beeinträch-
tigt und die Personen auf dem Lastaufnahmemittel nicht gefährdet werden.

6. Der Fahrzeugführer muss die Fahrbahn und den zu durchfahrenden Raum über-
blicken können, oder der Fahrbereich muss gesichert sein.

2.4.2 An Hubarbeitsbühnen dürfen Fahrbewegungen und gleichzeitig Bewegungen der
Arbeitsbühne nur
• im Zusammenhang mit Montage-, Instandhaltungs- oder ähnlichen Arbeiten an

Fahrleitungsanlagen
und

• im Beisein sowie nach Weisung eines Aufsichtführenden
durchgeführt werden. Die Arbeitsbühne darf hierbei höchstens bis zu einer Ausla-
dung von 5m, gemessen von der Begrenzung des Fahrzeuges oder des fahrbaren
Untergestells, ausgefahren werden. Zwischen dem Aufsichtführenden und den betei-
ligten Personen muss eine gegenseitige Verständigung sichergestellt sein.

Aufsichtführender ist, wer die Durchführung von Arbeiten zu überwachen und für die
arbeitssichere Ausführung zu sorgen hat. Er muss hierfür ausreichende Kenntnisse
und Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt sein.

2.5 Einsatz von Hubarbeitsbühnen an oder in der Nähe ungeschützter
elektrischer Anlagen

2.5.1 Für Arbeiten an oder in der Nähe von ungeschützten aktiven Teilen elektrischer An-
lagen dürfen Hubarbeitsbühnen nur eingesetzt werden, wenn die Arbeitsbühne so
isoliert ist, dass
1. Personen durch ihren Standort auf der Arbeitsbühne gegen Erde und gegen die

im unmittelbaren Arbeitsbereich befindlichen mit Erde oder einem anderen Poten-
tial in Verbindung stehenden Teile isoliert sind (Standortisolierung),

2. die Isolierung für die Nennspannung der Anlage - mindestens aber für 1000 V -
bemessen ist,

3. leitfähige Teile die Standortisolierung nicht beeinträchtigen
und

4. die Arbeitsbühne beim Bruch von Isolatoren nicht abstürzen kann.
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2.5.2 Sofern für Arbeiten im Bereich oberhalb von unter Spannung stehenden Oberleitun-
gen elektrischer Bahnen oder Freileitungen Hubarbeitsbühnen verwendet werden,
die nicht so isoliert sind, dass die Spannung der Oberleitung oder der Fahrleitung
durch die Hubeinrichtung weder auf die Arbeitsbühne noch auf das Fahrzeug oder
das fahrbare Untergestell verschleppt wird, und bei denen die Isolation von Flur
oder vom Fahrzeug oder vom fahrbaren Untergestell aus unbeabsichtigt überbrückt
werden kann, ist sicherzustellen, dass Teile der Hubarbeitsbühne nicht die Leitungen
berühren oder sich diesen soweit nähern können, dass die Gefahr einer Span-
nungsverschleppung auf die Hubarbeitsbühne besteht.

2.5.3 Werden von Hubarbeitsbühnen aus Arbeiten an oder in der Nähe von ungeschütz-
ten aktiven Teilen elektrischer Anlagen ausgeführt, müssen sich mindestens zwei Per-
sonen auf der Arbeitsbühne aufhalten. Dies gilt nicht für Arbeiten geringen Umfan-
ges, z.B. die Überwachung von Leuchten oder die Untersuchung von Oberleitun-
gen.

2.5.4 Isolatoren an Hubarbeitsbühnen sind regelmäßig zu reinigen.

2.6 Zusätzliche Anforderungen beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen

2.6.1 Hubarbeitsbühnen, die nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet sind,
dürfen nicht außerhalb solcher Räume eingesetzt werden.

2.6.2 Kennleuchten für gelbes Blinklicht an fahrbaren Hubarbeitsbühnen sind bei Aufstel-
lung im Verkehrsbereich von Schienenfahrzeugen oder kraftbetriebenen gleislosen
Fahrzeugen einzuschalten.

2.6.3 Sind bei Hubarbeitsbühnen seitlich ausgeschwenkte Arbeitsbühnen oder Tragkon-
struktionen im Verkehrsbereich von Straßenfahrzeugen niedriger als 4,5 m über Flur
abgesenkt, ist der Bereich unter der Arbeitsbühne und der Tragkonstruktion zu si-
chern.

2.6.4 Bei Hubarbeitsbühnen dürfen die betriebsmäßigen Bewegungen der Arbeitsbühne
nur von dieser aus gesteuert werden.

2.6.5 Bei höheren Windstärken, als sie für den Betrieb zulässig sind, ist der Betrieb einzu-
stellen und die Arbeitsbühne in Grundstellung zu bringen.

2.7 Außerbetriebnahme

Kraftbetriebene und kraftbewegte Hebebühnen sind nach Außerbetriebnahme ge-
gen unbefugte Benutzung zu sichern.

2.8 Instandhaltung

2.8.1 Vor Beginn von Instandhaltungsarbeiten unter angehobenen Teilen von Hebebühnen
sind diese gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern.

2.8.2 Nach Bruch eines Tragmittels sind Tragkonstruktionen und Triebwerk einschließlich
der Sicherheitseinrichtungen zur Verhinderung eines Absturzes oder Absinkens des
Lastaufnahmemittels bei Seil-, Ketten-, Riemen-, Getriebe- oder Tragmutterbruch oder
bei Undichtigkeiten im hydraulischen oder pneumatischen Leitungssystem zu untersu-
chen. Beschädigte Teile sind zu erneuern.

2.8.3 Bei Spindelhubwerken, deren Tragmutter durch eine unbelastet mitlaufende Folge-
mutter gesichert ist, ist mit der Tragmutter stets auch die Folgemutter auszutauschen.
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Der Austausch von Druckschläuchen sowie von Trag- und Folgemuttern ist im Prüf-
buch nach Abschnitt 2.9.4 zu vermerken.

2.9 Prüfungen

Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitgeber Art, Umfang und
Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmittel zu ermitteln. Bei diesen Prüfungen sollen si-
cherheitstechnische Mängel systematisch erkannt und abgestellt werden.

Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von ihm beauftragten Per-
sonen zu erfüllen haben (befähigte Personen).

Nach derzeitiger Auffassung ist davon auszugehen, dass die Aufgaben der befähigten Per-
sonen für die nachstehend aufgeführten Prüfungen durch die dort genannten Personen wahr-
genommen werden. Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind bisherige Praxis und ent-
sprechen den Regeln der Technik.

2.9.1 Regelmäßige Prüfungen

Hebebühnen sind nach der ersten Inbetriebnahme in Abständen von längstens ei-
nem Jahr durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-
chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Hebebühnen hat und mit den einschlägigen
staatlichen Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Re-
geln der Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische
Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist,
dass er den betriebssicheren Zustand von Hebebühnen beurteilen kann.

2.9.2 Außerordentliche Prüfungen

Hebebühnen mit mehr als 2m Hubhöhe sowie Hebebühnen, die dafür bestimmt
sind, dass Personen auf dem Lastaufnahmemittel mitfahren oder sich unter dem Last-
aufnahmemittel oder der Last aufhalten, sind nach Änderungen der Konstruktion und
nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden Teilen vor der Wiederinbetrieb-
nahme durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen.

Sachverständiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung be-
sondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Hebebühnen hat und mit den einschlägigen
staatlichen Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Re-
geln der Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische
Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum)  vertraut ist. Er muss
Hebebühnen prüfen und gutachtlich beurteilen können.

2.9.3 Prüfumfang

2.9.3.1 Die regelmäßige Prüfung nach Abschnitt 2.9.1 ist im Wesentlichen eine Sicht- und
Funktionsprüfung. Sie erstreckt sich auf die Prüfung des Zustandes der Bauteile und
Einrichtungen, auf Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen und
Vollständigkeit des Prüfbuches.

2.9.3.2 Der Umfang der außerordentlichen Prüfung nach Abschnitt 2.9.2 richtet sich nach
Art und Umfang der Änderung der Konstruktion oder der Instandsetzung.
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2.9.4 Prüfbuch

2.9.4.1 Über die Prüfung von Hebebühnen ist durch Prüfbuch Nachweis zu führen.

2.9.4.2 Das Prüfbuch hat die Befunde über die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme sowie
die regelmäßigen und außerordentlichen Prüfungen – gegebenenfalls die Beschei-
nigungen über die (EG-)Baumusterprüfung sowie die EG-Konformitätserklärung – zu
enthalten. Die für die regelmäßigen Prüfungen erforderlichen Unterlagen müssen
beigefügt sein.

2.9.4.3 Der Befund muss enthalten:

1. Datum und Umfang der Prüfung mit Angabe der noch ausstehenden Teilprüfun-
gen,

2. Ergebnis der Prüfung mit Angabe der festgestellten Mängel,
3. Beurteilung, ob der Inbetriebnahme oder dem Weiterbetrieb Bedenken entge-

genstehen,
4. Angaben über notwendige Nachprüfungen,
5. Name, Anschrift und Unterschrift des Prüfers.

2.9.4.4 Die Kenntnisnahme und die Abstellung festgestellter Mängel sind vom Unternehmer
im Befund zu bestätigen.




